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   Liebe Kinder und Jugendliche,

   ihr seid ein ganz wichtiger Teil der Stadt Wörth a.M. – und  
   wir haben versprochen, dass wir uns darum kümmern wollen,  
   dass sich alle Menschen in Wörth wohlfühlen können. Viele  
   Themen betreffen oft Erwachsene und vieles wird nur mit  
   Erwachsenen besprochen. 

   Das soll sich jetzt endlich ändern! Jetzt seid IHR an der Reihe! 

Deshalb starten wir in Wörth das „Projekt Zukunft“, das vom Landkreis Miltenberg 
mitorganisiert wird:
Die Grundschulkinder von 6-10 Jahren werden am SA 15.10. und 22.10.2022 in 
Kleingruppen durch Wörth gehen und aufschreiben oder fotografieren, was ihnen schon 
gefällt, was ihnen Sorgen macht und was sie sich noch wünschen würden.
Für die Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren wird’s digital: es gibt eine
Online-Umfrage, die vom 07.10.2022 bis 23.10.2022 freigeschaltet ist, 
unter https://www.umfrageonline.com/s/ttbrfaz
Am Samstag, den 26.11.2022, sind alle interessierten Kinder und Jugendliche herzlich 
zu einem Projekttag um 14 Uhr bis ca. 18 Uhr in der Schule eingeladen. 

Dort werden die Ergebnisse aus der Stadtbegehung und der Online-Umfrage präsen-
tiert. Ihr beurteilt dann, welche Themen für Euch am wichtigsten sind und über die 
sprecht Ihr dann in Workshops noch einmal genauer. Eure Ideen und Meinungen sind 
hier ganz wichtig! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr Euch beteiligen würdet, denn wir sind uns sicher, 
dass Ihr gute Vorschläge zur Mitgestaltung Eurer Stadt habt und unsere Arbeit damit 
unterstützt!

Viele Grüße

Andreas Fath-Halbig    Markus Denk     Philipp Przynitza
1. Bürgermeister     Jugendbeauftragter     Jugendbeauftragter

„Projekt Zukunft“ – sei mit dabei!
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Aus der Reihe „KiM“
Kunst im Museum
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Rathaus und städtische Einrichtungen wegen Betriebsausflug 
geschlossen:
Das Rathaus bleibt am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 aufgrund 
eines Betriebsausfluges geschlossen. Davon betroffen sind auch die 
städtischen Kindertagesstätten sowie der städtische Bauhof.

Die nächsten Sitzungstermine:
Entfall der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 12.10.2022.
Die Sitzung des Stadtrates am 19.10.2022 um 19:00 Uhr, findet in 
der Grund- und Mittelschule statt.
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BEKANNTMACHUNG 
 

Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungsein-
richtungen 
 – GS/FrS 2023 –  
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 19.09.2022 eine neue Gebührensatzung zur Friedhofssatzung 
– GS/FrS 2023 – erlassen. Diese wird nachstehend amtlich bekanntgemacht und zuvor erläutert. 
 
Grundlagen 
Die aktuelle Gebührensatzung zur Friedhofssatzung stammt aus 2018; sie trat am 01.04.2018 in Kraft. 
Die Gebührensätze wurden seinerzeit vom Büro kommunale transparenz pro fide GmbH, Würzburg-
Heidingsfeld, für den Zeitraum 2017, 2018, 2019 und 2020 auf Basis der Selbstkosten neu kalkuliert.  
Im städtischen Friedhof werden folgende Grabplätze vorgehalten, auf die die ansatzfähigen laufenden 
Unterhalts- und Betriebskosten verteilt werden: 

- Reihenergrab 
- Familienerdgrab 
- Kindererdgrab 
- Kindergrab (Sternenkind) 
- Urnenerdgrad 
- Urnenwandgrab (4-fach) 
- Urnenwandgrab (2-fach) 
- Kolumbariumsgrab 
- Friedwaldgrab 
- Priester-/Lehrererdgrab 

 
Anlass der Gebührenneukalkulation 
Die Friedhofsgebühren sind regelmäßig, längstens nach vier Jahren neu zu kalkulieren und dabei an 
die aktuelle Kostenentwicklung anzupassen. Deshalb wurde in 2021 bzw. 2022 vom Büro kommunale 
transparenz pro fide GmbH, Würzburg-Heidingsfeld, für den Zeitraum 2021, 2022, 2023 und 2024 eine 
neue Gebührenkalkulation erstellt, die die Grundlage für die nunmehr erfolgte Gebührenanpassung 
bildet.  
 
Aufgrund der Neuordnung des Friedhofes und der steigenden laufenden Unterhaltskosten steigen die 
Kosten an. Die Erlösseite unterliegt stärkeren Schwankungen. Dies liegt vor allem daran, dass die Ein-
nahmen aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten und die Einnahmen aus der Benutzung des Lei-
chenhauses und der Aussegnungshalle im Wesentlichen von der Anzahl der Bestattungen abhängig 
sind und deshalb jährlich sehr unterschiedlich ausfallen. Hinzu kommt, dass die einmaligen Grabplatz-
gebühren für die gesamte Dauer der notwendigen Ruhezeit vorausgezahlt und insgesamt als Erlös des 
Jahres gebucht werden, in dem sie zugeflossen sind. Wenn, wie zurzeit, darüber hinaus ca. 22% der 
vorhandenen Grabplätze nicht belegt sind, entsteht schon allein deshalb ein entsprechendes jährliches 
Defizit.  
 
Neue Gebührensätze ab 01.01.2023 
Nach intensiver Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vom 27.07.2022 hat der Stadtrat 
in seiner Sitzung vom 19.09.2022 die Gebühren nunmehr wie folgt festgesetzt, wobei die kalkulierten 
Gebühren auf volle EURO bzw. auf 0,25, 0,50 und 0,75 € abgerundet wurden: 
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kalkuliert festgesetzt
Deckungs-

beitrag

a) Reihenerdgrab 13,50 € 13,50 € 100,0%
b) Familienerdgrab 31,50 € 31,50 € 100,0%
c) Kindererdgrab 5,07 € 5,00 € 98,6%
d) Kinderurnengrab (Sternenkinder) 5,07 € 5,00 € 98,6%
e) Urnenerdgrab 5,80 € 5,75 € 99,1%
f) Urnenerdgrab anonym 5,80 € 5,75 € 99,1%
g) Urnenwandgrab (4-fach) 119,71 € 119,50 € 99,8%
h) Urnenwandgrab (2-fach) 87,81 € 87,75 € 99,9%
i) Kolumbariumsgrab 115,37 € 115,25 € 99,9%
j) Friedwaldgrab 11,93 € 11,75 € 98,5%
h) Prieser-/Lehrererdgrab 99,56 € 99,50 € 99,9%

kalkuliert festgesetzt
Deckungs-

beitrag

a) Reihenerdgrab 43,72 € 43,50 € 99,5%
b) Familienerdgrab 96,83 € 96,75 € 99,9%
c) Kindererdgrab 14,47 € 14,25 € 98,5%
d) Kinderurnengrab (Sternenkinder) 14,47 € 14,25 € 98,5%
e) Urnenerdgrab 29,46 € 29,25 € 99,3%
f) Urnenerdgrab anonym 29,46 € 29,25 € 99,3%
g) Urnenwandgrab (4-fach) 27,30 € 27,25 € 99,8%
h) Urnenwandgrab (2-fach) 14,82 € 14,75 € 99,5%
i) Kolumbariumsgrab 27,30 € 27,25 € 99,8%
j) Friedwaldgrab 26,10 € 26,00 € 99,6%
h) Prieser-/Lehrererdgrab 31,25 € 31,25 € 100,0%

kalkuliert festgesetzt
Deckungs-

beitrag

a) Reihenerdgrab 57,22 € 57,00 € 99,6%
b) Familienerdgrab 128,33 € 128,25 € 99,9%
c) Kindererdgrab 19,54 € 19,25 € 98,5%
d) Kinderurnengrab (Sternenkinder) 19,54 € 19,25 € 98,5%
e) Urnenerdgrab 35,26 € 35,00 € 99,3%
f) Urnenerdgrab anonym 35,26 € 35,00 € 99,3%
g) Urnenwandgrab (4-fach) 147,01 € 146,75 € 99,8%
h) Urnenwandgrab (2-fach) 102,63 € 102,50 € 99,9%
i) Kolumbariumsgrab 142,67 € 142,50 € 99,9%
j) Friedwaldgrab 38,03 € 37,75 € 99,3%
h) Prieser-/Lehrererdgrab 130,81 € 130,75 € 100,0%

Gebäudegebühren kalkuliert festgesetzt
Deckungs-

beitrag
a) Leichenhaus pro Tag 100,00 € 100,00 € 100,0%
b) Aussegnungshalle pro Nutzung 246,27 € 246,00 € 99,9%

Bestattungsgebühren kalkuliert festgesetzt Deckungs-
beitrag

1 Grabherstellung
a Reihenerdgrab: Sarg/Leiche i.Tuch einfach 338,34 € 338,00 € 99,9%

Reihenerdgrab: Sarg/Leiche i.Tuch doppelt 451,12 € 451,00 € 100,0%
Reihenerdgrab: Urne 91,63 € 91,00 € 99,3%

b Familienerdgrab: Sarg/Leiche i.Tuch einfach 338,37 € 338,00 € 99,9%
Familienerdgrab: Sarg/Leiche i.Tuch doppelt 451,12 € 451,00 € 100,0%
Familienerdgrab: Urne 91,63 € 91,00 € 99,3%

c Kindererdgrab: Sarg/lLeiche i.Tuch einfach 138,16 € 138,00 € 99,9%
Kindererdgrab: Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%

d Kindergrab: Sternenkinder 91,36 € 91,00 € 99,6%

pro Jahr
I.a. Grabplatzgebühren (einmalig)

I.b. Grabplatzgebühren (laufend)
pro Jahr

III.

I.c. Grabplatzgebühren (einmalig + laufend)
pro Jahr

II.
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e Urnenerdgrab: Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%
f Urnenerdgrab: anonym 91,36 € 91,00 € 99,6%
g Urnenwandgrab (4-fach): Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%
h Urnenwandgrab (2-fach): Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%
i Kolumbariumsgrab: Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%
j Friedwaldgrab: Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%
k Ehrenerdgrab: einfach 338,34 € 338,00 € 99,9%

Ehrenerdgrab: doppelt 451,12 € 451,00 € 100,0%
Ehrenerdgrab. Urne 91,36 € 91,00 € 99,6%

2 Sargträgerdienste 146,62 € 146,00 € 99,6%
3 Bestattungsservice: Sarg 133,93 € 133,00 € 99,3%

Bestattungsservice: Urne 112,78 € 112,00 € 99,3%
4 Regiearbeiten 14,10 € 14,10 € 100,0%

Verwaltungsgebühren kalkuliert festgesetzt Deckungs-
beitrag

1 Bestattung (Eckgebühr) 263,86 € 130,00 € 49,3%
2 Erwerb Grabnutzungsrecht (1/5) 52,77 € 26,00 € 49,3%
3 Umschreibung Grabnutzungsrecht (1/5) 52,77 € 26,00 € 49,3%
4 Errichtung Grabmal (2/5) 105,54 € 52,00 € 49,3%
5 Entfernung Grabmahl (1/5) 52,77 € 26,00 € 49,3%
6 Exhumierung/Umbettung (1/1) 263,86 € 130,00 € 49,3%

IV.

 
 
Die kalkulierten Gebühren wurden gesetzeskonform 1:1 übernommen. Lediglich die Verwal-
tungsgebühren wurden dabei, wie schon in 2014 und 2018, nur i.H.v. ca. 50% der kostende-
ckenden Gebühren festgesetzt.  
 
Inkrafttreten der neuen Gebührensätze/Übergangsregelungen 
Nach § 8 Satz 1 der GS/FrS 2023 treten die neuen Gebührensätze am 01.01.2023 in Kraft. 
Für alle Gebühren, die gemäß § 3 GS/FrS 2023 erstmals ab dem 01.01.2023 entstehen, gelten 
die neuen Gebührensätze. Da die einmaligen Grabplatzgebühren stets für die Gesamtdauer 
des verliehenen Nutzungsrechtes entstehen (und bezahlt werden), wirkt die neue Gebühren-
satzung nicht auf die insoweit abgeschlossenen Gebührentatbestände zurück. Mit anderen 
Worten: Für alle am 31.12.2022 aktiven Grabnutzungsrechte verbleibt es bei den bisher fest-
gesetzten einmaligen Grabplatzgebühren.  
 
Etwas anderes gilt für die laufenden Grabplatzgebühren. Da diese jährlich in Höhe des Jah-
resbetrages entstehen, werden die laufenden Grabplatzgebühren für alle am 31.12.2022 noch 
aktiven Grabnutzungsrechte ab 01.01.2023 per Bescheid an die neuen Gebührensätze ange-
passt (vgl. Fußnote zu § 8 GS/FrS 2023). Hiervon gibt es wiederum eine Ausnahme: Die lau-
fenden Grabplatzgebühren für die am 30.04.2014 noch aktiven Grabnutzungsrechte an Urnen-
wandgrabfächern (4-fach) wurden gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 Buchst. g. GS/FrS 2014 auf ihrer 
bisherigen Höhe von 49,00 €/a eingefroren. Soweit solche Grabnutzungsrechte am 31.12.2022 
noch bestehen, bleiben die laufenden Grabplatzgebühren weiterhin auf 49,00 €/a eingefroren, 
d.h. diese laufenden Grabplatzgebühren werden zum 01.01.2023 nicht an die neuen Gebüh-
rensätze angepasst (vgl. § 8 Satz 2 GS/FrS 2023). 
 
Für etwaige Nachfragen stehen Ihnen Herr Thomas Mechler (Tel. 9893-31) bzw. Herr Nils 
Domröse (Tel. 9893-15) gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
Ihre Stadtkämmerei 
Thomas Mechler 
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Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen 
der Stadt Wörth a. Main 

__________________________________________________________________________
________ 

(Gebührensatzung zur Friedhofssatzung - GS/FrS 2023 -) 
 

vom 20. September 2022 
 
 

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des Kostengesetzes erlässt die Stadt 
Wörth a. Main, nachfolgend Stadt genannt, folgende Satzung: 
  

§ 1 
Gebührenpflicht und Gebührenarten 

(1) 1Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang 
stehende Amtshandlungen Gebühren. 

(2) 1Als Gebühren werden erhoben: 
 a) Grabnutzungsgebühren (§ 4) 
 b) Gebäudenutzungsgebühren (§ 5) 
 c) Bestattungsgebühren (§ 6) und 
 d) Verwaltungsgebühren (§ 7). 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) 1Gebührenschuldner ist, 
 a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,  
 b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
 c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
 d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat, 
 e) wer ohne Antrag, Auftrag bzw. Erlaubnis eine Bestattungsleistung in Anspruch genommen hat. 
(2) 1Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
(3) 1Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabnutzungsgebühren vom Grabnutzungsberechtigten 

zu tragen. 
(4) 1Sind Angehörige eines Verstorbenen nicht vorhanden, so haftet der Nachlass. 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Friedhofsgebühren 

(1) 1Die einmaligen Grabnutzungsgebühren (§ 4 Abs. 2) entstehen mit der Zuteilung oder der Verlängerung des 
Nutzungsrechts eines Grabs, und zwar 

 a) bei der erstmaligen Zuteilung des Nutzungsrechts für die Dauer des Nutzungsrechts nach § 13 Abs. 1 
i.V.m. § 28 FS, 

 b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhefrist für den Zeitraum der Verlängerung, 
 c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in einem Grab, für das die Nutzungszeit noch 

nicht abgelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen Nutzungsrechts bis zum Ablauf der neuen 
Ruhefrist. 

(2) 1Die laufenden Grabnutzungsgebühren (§ 4 Abs. 3) entstehen jährlich an dem Tag des Jahres, der der Ver-
leihung des Grabnutzungsrechts entspricht. 

(3) 1Die Gebäudenutzungsgebühren (§ 5), die Bestattungsgebühren (§ 6) und die Verwaltungsgebühren (§ 7) 
entstehen mit der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen Leistung. 

(4) 1Die Gebühren sind einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides bzw. zu den im Gebührenbescheid 
angegebenen Zeitpunkten zur Zahlung fällig. 
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Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen 
der Stadt Wörth a. Main 

__________________________________________________________________________
________ 

(Gebührensatzung zur Friedhofssatzung - GS/FrS 2023 -) 
 

vom 20. September 2022 
 
 

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des Kostengesetzes erlässt die Stadt 
Wörth a. Main, nachfolgend Stadt genannt, folgende Satzung: 
  

§ 1 
Gebührenpflicht und Gebührenarten 

(1) 1Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zusammenhang 
stehende Amtshandlungen Gebühren. 
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 a) Grabnutzungsgebühren (§ 4) 
 b) Gebäudenutzungsgebühren (§ 5) 
 c) Bestattungsgebühren (§ 6) und 
 d) Verwaltungsgebühren (§ 7). 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

(1) 1Gebührenschuldner ist, 
 a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,  
 b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
 c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
 d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat, 
 e) wer ohne Antrag, Auftrag bzw. Erlaubnis eine Bestattungsleistung in Anspruch genommen hat. 
(2) 1Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
(3) 1Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabnutzungsgebühren vom Grabnutzungsberechtigten 

zu tragen. 
(4) 1Sind Angehörige eines Verstorbenen nicht vorhanden, so haftet der Nachlass. 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Friedhofsgebühren 

(1) 1Die einmaligen Grabnutzungsgebühren (§ 4 Abs. 2) entstehen mit der Zuteilung oder der Verlängerung des 
Nutzungsrechts eines Grabs, und zwar 

 a) bei der erstmaligen Zuteilung des Nutzungsrechts für die Dauer des Nutzungsrechts nach § 13 Abs. 1 
i.V.m. § 28 FS, 

 b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhefrist für den Zeitraum der Verlängerung, 
 c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in einem Grab, für das die Nutzungszeit noch 

nicht abgelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen Nutzungsrechts bis zum Ablauf der neuen 
Ruhefrist. 

(2) 1Die laufenden Grabnutzungsgebühren (§ 4 Abs. 3) entstehen jährlich an dem Tag des Jahres, der der Ver-
leihung des Grabnutzungsrechts entspricht. 

(3) 1Die Gebäudenutzungsgebühren (§ 5), die Bestattungsgebühren (§ 6) und die Verwaltungsgebühren (§ 7) 
entstehen mit der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen Leistung. 

(4) 1Die Gebühren sind einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides bzw. zu den im Gebührenbescheid 
angegebenen Zeitpunkten zur Zahlung fällig. 
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§ 4 
Grabnutzungsgebühren 

(1) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für die Grabplätze ansatzfähigen Kosten nebeneinander einmalige und 
laufende Grabnutzungsgebühren. 2Die einmaligen Grabnutzungsgebühren decken die ansatzfähigen Fixkos-
ten, die laufenden Grabnutzungsgebühren die ansatzfähigen variablen Kosten.  

(2) 1Die einmaligen Grabnutzungsgebühren sind Vorweggebühren. 2Sie werden für alle Jahre, für die Rechte an 
Grabstätten nach § 13 FrS erworben wurden, zusammengefasst vorweg veranlagt. 3Ihre Höhe bestimmt sich 
insgesamt nach der GS-FrS, die im Zeitpunkt ihres Entstehens gültig ist. 4Mit ihrer Festsetzung und Bezahlung 
sind sie insgesamt abgegolten. 

(3) 1Die laufenden Grabnutzungsgebühren sind Jahresgebühren. 2Sie werden für alle Jahre, für die Rechte an 
Grabstätten nach § 13 FrS erworben wurden, jährlich veranlagt. 3Ihre Höhe bestimmt sich jeweils nach der 
GS-FrS, die im Zeitpunkt ihres Entstehens gültig ist. 4Mit ihrer Festsetzung und Bezahlung sind sie für das 
jeweilige Jahr abgegolten. 
5Die laufenden Grabplatzgebühren werden entweder zusammengefasst mit den übrigen Gebühren oder mit-
tels eines separaten Gebührenbescheids gegenüber dem Gebührenschuldner festgesetzt. 6Dabei kann be-
stimmt werden, dass die festgesetzten laufenden Grabplatzgebühren bis zu ihrer Änderung durch einen neuen 
Gebührenbescheid fortgelten.  

(4) 1Die Grabnutzungsgebühren betragen pro Jahr, für das Rechte an Grabstätten nach § 13 FrS erworben 
wurden:  

Grabarten Ruhe-
frist 

einma-
lig/a 

lau-
fend/a 

gesamt/a 
(nachricht-

lich) 
a) Einzelgrabstätten (Reihenerdgrab):  Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

30 Jahre 
15 Jahre 

13,50 € 
13,50 € 

43,50 € 
43,50 € 

57,00 € 
57,00 € 

b) Doppelgrabstätten (Familienerdgrab): Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

30 Jahre 
15 Jahre 

31,50 € 
31,50 € 

96,75 € 
96,75 € 

128,25 € 
128,25 € 

c) Kindergrabstätten (Kindererdgrab):  Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

15 Jahre 
15 Jahre 

5,00 € 
5,00 € 

14,25 € 
14,25 € 

19,25 € 
19,25 € 

d) Kindergrabstätten (Sternenkinder) 15 Jahre 5,00 € 14,25 € 19,25 € 

e) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) 15 Jahre 5,75 € 29,25 € 35,00 € 

f) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) anonym 15 Jahre 5,75 € 29,25 € 35,00 € 

g) Urnengrabfächer (Urnenwand 4-fach) 15 Jahre 119,50 € 27,25 € 146,75 € 

h) Urnengrabfächer (Urnenwand 2-fach) 15 Jahre 87,75 € 14,75 € 102,50 € 

i) Urnengrabfächer (Kolumbarium St.-Martinskapelle) 15 Jahre 115,25 € 27,25 € 142,50 € 

j) Friedwaldgrab 15 Jahre 11,75 € 26,00 € 37,75 € 

k) Ehrengrabstätten (Reihenerdgrab) 30 Jahre 99,50 € 31,25 € 130,75 € 

 
(5) 1Die Grabnutzungsgebühren betragen für die Dauer der Ruhefristen (§ 28 FrS): 

Grabarten Ruhe-
frist 

einmalig 
(nach-

richtlich) 

laufend 
(nach-

richtlich) 

gesamt 
(nachricht-

lich) 
a) Einzelgrabstätten (Reihenerdgrab): Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

30 Jahre 
15 Jahre 

405,00 € 
202,50 € 

1.305,00 € 
652,50 € 

1.710,00 € 
855,00 € 

b) Doppelgrabstätten (Familienerdgrab): Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

30 Jahre 
15 Jahre 

945,00 € 
472,50 € 

2.902,50 € 
1.451,25 € 

3.847,50 € 
1.923,75 € 

c) Kindergrabstätten (Kindererdgrab):  Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

15 Jahre 
15 Jahre 

75,00 € 
75,00 € 

213,75 € 
213,75 € 

288,75 € 
288,75 € 

d) Kindergrabstätten (Sternenkinder) 15 Jahre 75,00 € 213,75 € 288,75 € 

e) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) 15 Jahre 86,25 € 438,75 € 525,00 € 

f) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) anonym 15 Jahre 86,25 € 438,75 € 525,00 € 

g) Urnengrabfächer (Urnenwand 4-fach) 15 Jahre 1.792,50 € 408,75 € 2.201,25 € 

h) Urnengrabfächer (Urnenwand 2-fach) 15 Jahre 1.316,25 € 221,25 € 1.537,50 € 

i) Urnengrabfächer (Kolumbarium St.-Martinskapelle) 15 Jahre 1.728,75 € 408,75 € 2.137,50 € 
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j) Friedwaldgrab 15 Jahre 176,25 € 390,00 € 566,25 € 

k) Ehrengrabstätten (Reihenerdgrab) 30 Jahre 2.985,00 € 937,50 € 3.922,50 € 

 
 

§ 5 
Gebäudegebühren 

(1) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für die Gebäude ansatzfähigen Kosten einmalige Gebäudegebühren.  
(2) 1Die Gebäudegebühren betragen 

a) für die Benutzung des Leichenhauses pro Tag 100,00 € 

b) für die Benutzung der Aussegnungshalle 246,00 €. 

 

§ 6 
Bestattungsgebühren 

(1) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für das Öffnen und Schließen des Grabes einschließlich des Erdtransports 
innerhalb des Friedhofs ansatzfähigen Kosten (Leistungen Grabherstellung) folgende Gebühren: 

  
Grabarten einfachtief doppeltief 

a) Einzelgrabstätten (Reihenerdgrab): Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

338,00 € 
91,00 € 

451,00 € 
- 

b) Doppelgrabstätten (Familienerdgrab): Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

338,00 € 
91,00 € 

451,00 € 
- 

c) Kindergrabstätten (Kindererdgrab):  Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

138,00 € 
91,00 € 

- 
- 

d) Kindergrabstätten (Sternenkinder) 91,00 € 91,00 € 

e) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) 91,00 € 91,00 € 

f) Urnengrabstätten (Urnenerdgrab) anonym 91,00 € 91,00 € 

g) Urnengrabfächer (Urnenwand 4-fach) 91,00 € 91,00 € 

h) Urnengrabfächer (Urnenwand 2-fach) 91,00 € 91,00 € 

i) Urnengrabfächer (Kolumbarium St.-Martinskapelle) 91,00 € 91,00 € 

j) Friedwaldgrab 91,00 € 91,00 € 

k) Ehrengrabstätten:   Erdbestattungen 
     Urnenbestattungen 

338,00 € 
91,00 € 

451,00 € 
- 

 
(2) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für alle sonstigen Arbeiten ansatzfähigen Kosten (sonstige Leistungen 

Grabherstellung/Grabauflassung), wie z.B.  
a) für das Abräumen der Grabstätte, das Entfernen der Grabeinfassungen, der Fundamente und der Wur-

zelstöcke, 
b) für die Ausbaggerung oder Umbettung einer Leiche, soweit dies nicht von der Stadt zu vertreten ist, 
c) für das Abräumen von aufzulassenden Grabstätten sowie 
d) für sonstige unvorhergesehene Arbeiten, 
eine Gebühr, die sich nach dem erforderlichen Zeitaufwand bemisst. Sie beträgt  

pro angefangene 15 Minuten 14,10 €. 

 
(3) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für die Inanspruchnahme von Sargträgern ansatzfähigen Kosten (Leis-

tungen Sargträger) eine Gebühr. Sie beträgt  

für vier Sargträger 146,00 €. 

 
(4) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der für die Empfangnahme des Sarges/der Bahre nach der Einlieferung in 

das Leichenhaus, für das Aufbahren des Sarges/der Bahre im Aufbahrungsraum, für das Aufstellen des 
Sarges/der Bahre in der Aussegnungshalle, für die Vorrichtung des Grabplatzes für die Trauerfeier, für die 
Mitwirkung bei der Trauerfeier und für das Ausschmücken des geschlossenen Grabes mit den vorhandenen 
Kranz- und Blumenschmuck ansatzfähigen Kosten (Leistungen Bestattungsservice) folgende Gebühren: 
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a) bei Erdbestattungen 133,00 €, 

b) bei Urnenbestattungen 112,00 € 

 
(5) 1Die Stadt erhebt zur Deckung der ansatzfähigen Zusatzkosten, die für Bestattungen anfallen, deren Beginn 

außerhalb der regelmäßigen Bestattungszeiten liegt, einen Zuschlag (Zuschlagsgebühr). 2Die Zuschlags-
gebühr beträgt  

in v.H. der jeweiligen Bestattungsgebühr nach den Abs. 1 – 4 10%. 
2Die regelmäßigen Bestattungszeiten liegen 

a) im Sommerhalbjahr (01.04.-30.09.) Montag – Freitag zwischen 08.00 u. 16.00 Uhr, 

b) im Winterhalbjahr (01.10.-31.03.) Montag – Freitag zwischen 08.00 u. 15.00 Uhr. 

 

§7 
Verwaltungsgebühren 

1Die Stadt erhebt zur Deckung der für die Inanspruchnahme der Friedhofsverwaltung ansatzfähigen Kosten fol-
gende Verwaltungsgebühren:  

a) für eine Bestattung inklusive der Leistungen nach Buchst. b) und c) 130,00 € 

b) für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes nach § 13 FrS 26,00 € 

c) für die Umschreibung des Grabnutzungsrechts nach § 14 FrS 26,00 € 

d) für die Erlaubnis nach § 17 Abs. 1 FrS, ein Grabmal oder eine sonstige bauliche An-
lage errichten zu dürfen  

 
52,00 € 

e) für die Erlaubnis nach § 20 Abs. 4 FrS, ein Grabmal oder eine sonstige bauliche An-
lage vor Ablauf der Ruhefrist entfernen zu dürfen  

 
26,00 € 

f) für die Erlaubnis nach § 29 Abs. 1, die Exhumierung und Umbettung von Leichen und 
Urnen vornehmen zu dürfen 

 
130,00 € 

 
 

§8 
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

1Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Friedhofsatzung vom 
22.02.2018 mit Ausnahme von § 8 Abs. 3 1) außer Kraft. 
 
 
 
Wörth a. Main, den 20.09.2022 
 
 
 
Andreas Fath-Halbig, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
1) 
§ 8 Abs. 3 der GS/FrS vom 03.04.2014 lautet: 
„(3) 1Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bestehenden Grabnutzungsrechte gilt in Bezug auf die Anwendung des § 4 Abs. 4 (laufenden Grab-
nutzungsgebühren/a) folgende Übergangsregelung: 

a. 1Soweit die laufenden Grabnutzungsgebühren/a noch nicht entstanden sind, kommen für die restliche Nutzungsdauer die in § 4 Abs. 4 genannten 
Gebühren zur Anwendung.  

b. 1Abweichend von Buchst. a. gilt für die laufenden Grabnutzungsgebühren/a nach § 4 Abs. 4 S. 1 Buchst. g) „Urnenwandgräber (4-fach)“ folgende 
Regelung: 
2Für die restliche Nutzungsdauer verbleibt es bei den bisherigen laufenden Grabnutzungsgebühren i.H.v. 49,00 €/a.“ 
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85. Geburtstag am 11.10.2022 Frau Maria Heffner, Schifferstr. 10
80. Geburtstag am 13.10.2022 Frau Türkan Serbest, 
 Frühlingstr. 13 B
75. Geburtstag am 16.10.2022 Frau Maria Luise Martin, 
 Löwensteinstr. 6
70. Geburtstag am 16.10.2022 Herrn Jürgen Zygor, Mainstr. 46
80. Geburtstag am 17.10.2022 Herrn Karl Schreiner, Kronbergstr. 12

am 11.10.2022 den Eheleuten Elfide und Mehmet Balci, 
 Siedlungstr. 11 B

Wir gratulieren 
herzlich zum

Zur Diamantenen 
Hochzeit

Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Freitag 16-18 Uhr
Sonntag 11-12 Uhr
Telefon: 8488 - www.stadtbibliothek-woerth.de

Ihr findet uns auch auf Instagram

Arno Strobel liest FAKE!
Anlässlich seines neuen Buches FAKE besuchten wir die
Lesung von Arno Strobel in der Stadtbibliothek Hösbach.
Bei dieser Gelegenheit signierte Arno Strobel für unsere Leserinnen 
und Leser sein neues Buch.
Demnächst wird es bei uns in der Stadtbibliothek erhältlich sein.
 
Wir freuen uns auf Euch!
Das Team der Stadtbibliothek

 Wer bietet an?  Wo?  Telefon
Äpfel  Rudolf Schusser  Bayernstraße 1 B  8656

Honig  Reiner Ott  Landstraße 57  73296

Socken  Strickkreis  Vereinsheim  0176 95486031

 alle 14 Tage dienstags in den ungeraden Kalenderwochen

Wein  Rainer Schusser  Beethovenstraße 18  72502
 Matthias Spall  Bayernstraße 10  72727
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Elektrogeräte-
container

Grüngut- 
sammelplatz

Postagentur
Öffnungszeiten

Die nächsten 
Amtsblätter

Standort Wörth: Luxburgstraße, Glascontainerstandplatz
Standort Klingenberg: Trennfurter Straße - gegenüber Dekoramik,
bei den Glascontainern

Öffnungszeiten: Sommer (April - Oktober)
Montag  15.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 bis 13.00 Uhr
Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  12.00 bis 17.00 Uhr
Anlieferung ausschließlich durch private Haushalte!
Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten!

Landstraße 11b
Mo. - Mi.: 9 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr, Do.: 9 - 12 Uhr
Fr.: 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr, Sa.: 10 - 12 Uhr

21. Ausg. 2022  Fr. 21.10.  Annahmeschl. Mo., 17.10., 12 Uhr
22. Ausg. 2022  Fr. 04.11.  Annahmeschl. Mo., 31.10., 12 Uhr

Gasversorgung Unterfranken GmbH, Betriebsstelle Untermain,
Telefon 5085; Störungshotline: 09 41 / 28 00 33 55

Open Grid Europe (kostenfrei): Tel.: 0800/1012707
Terminvereinbarung Austausch Wasserzähler: Tel.: 09372/94745-13

EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain, Landstr. 47,
Wörth, Verwaltung: Tel.: 9455-0, Störungsdienst: Tel.: 0171/5185592

AMME, Notfall-Service Nr.: 0160-96 31 44 41

EZV EchtZeitVerbindung, Landstraße 47, Wörth, Tel. 9455-0
Entstörungsdienst: 9455-55

Gas

Wasser

Strom

Abwasser

DSL / Internet
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Wörther Hallenbad
Landstr. 50
63939 Wörth a.Main
Telefonnummer während der Öffnungszeiten: 09372 - 941026

Öffnungszeiten:
 Montag 17.00 - 20.00 Uhr allgemein (1)
 Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 Donnerstag 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 (Warmbadetag: Jeden 1. Donnerstag im Monat 
 ab 19.30 Uhr Frauenschwimmen)
 Freitag 15.00 - 17.00 Uhr Senioren
 (Warmbadetag) 15.00 - 17.00 Uhr Baby-Schwimmen  
 (Mütter/Väter mit Baby)
 17.00 - 21.00 Uhr allgemein (1)
 Sonn- u. Feiertags 09.00 - 12.00 Uhr allgemein (1)

(1) Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre bis 19:00 Uhr!

Das Schwimmbecken ist spätestens 15 Minuten vor Schließung des 
Hallenbades zu verlassen.

Wassertemperatur ca. 27 Grad

Auf Grund der Energieeinsparverordnung wird die Temperatur an 
den Warmbadetagen auf zunächst 30 Grad abgesenkt.

Das Schifffahrts- und Schiffbaumuseum ist am Wochenende 15. 
+ 16.10.2022 aufgrund einer Veranstaltung geschlossen.

Am darauffolgenden Wochenende kann das Museum wieder von 
14:00 – 17:00 Uhr besichtigt werden.

Herausgeber sowie verantwortlich für den amtlichen und nicht-amtlichen Teil: Stadt Wörth am 
Main, Bürgermeister Andreas Fath-Halbig, Verantwortlich für die Kirchlichen Nachrichten: kath. 
Pfarramt St. Nikolaus, ev.-luth. Trinitatis-Gemeinde Klingenberg-Wörth; für den Vereinsteil: 
der jeweilige Verein, verantwortlich für den Anzeigenteil: Druckerei Tübel GmbH, Philipp-Ka-
chel-Straße 2, 63911 Klingenberg am Main, Tel. 09372 4083860, www.tuebel-druck.de, E-Mail:  
email@tuebel-druck.de, Erscheinungsweise: 14-tägig, Auflage: 2.400 Exemplare.
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Berichtigung zu Veranstaltungen und Termine für Senioren im Ok-
tober 2022:
Seniorenschwimmen jeden Freitag 15 - 17 Uhr im Hallenbad

Seniorentreff
Nach der kurzen Sommerpause geht es weiter mit den Seniorentref-
fen in der Güterhalle am Gleis. Wie bereits angekündigt, treffen wir 
uns am 11.10.2022 dort ab 14.00 Uhr zu der schon traditionellen 
Veranstaltung „Singen beim Wein“. Alleinunterhalter Gofi wird uns 
mit seinen bestens dargebotenen Evergreens zusammen mit dem 
guten Wein vom Weingut Spall in Stimmung bringen. Der Senio-
renbeirat hofft, dass viele „Oldies“ die Veranstaltung besuchen und 
ein paar schöne Stunden erleben.

Danke
Vielen Dank an alle, die am Kerb-Montag und schon vorher den 
Seniorenbeirat bei der Vorbereitung und den Auf- und Abbau des 
Zeltes unterstützt haben. Ganz lieben Dank den Frauen, die Kuchen 
und Torten gebacken und zur Verfügung gestellt haben. Die Gäste 
haben es mit viel Lob honoriert. Danke auch den vielen fleißigen 
Helferinnen und Helfern, die Kaffee gekocht, Kuchen verteilt, abge-
räumt, gespült und alles wieder in Ordnung gebracht haben.

Vorschau
Am Dienstag, 29.11.2022 wird Kurt Spielmann das im letzten Jahr 
ausgefallene Theaterstück „Edie`s Fest“ aus seinem Weihnachtspro-
gramm „Weihnachte unnerm Brückebooche“ in der Güterhalle am 
Gleis aufführen. Beginn ist um 18.00 Uhr.

Herr Ralf Kreile, Versichertenberater aus Erlenbach, gibt Auskunft 
über Rentenfragen und Versicherungsrecht. Die Beratung ist kos-
tenlos. Er nimmt Rentenanträge und Anträge auf Kontenklärung 
entgegen. Es wird gebeten, hierzu Ausweise und vorhandene Ver-
sicherungsunterlagen mitzubringen. Unter der Tel 0179 / 6761125 
können Sie gerne einen Termin vereinbaren.

Rentenberatung 
„Deutsche  
Rentenversiche-
rung Bund“
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Die Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Milten-
berg berät alle Arbeiter und Angestellte kostenlos.
Zu finden ist die Beratungsstelle unter folgender Adresse: 
Deutsche Rentenversicherung
(Ämtergebäude – nicht im Landratsamt)
Fährweg 35
63897 Miltenberg
Tel.: Terminvereinbarung: 09371/501152

Öffnungszeiten
Montag von 8:30-12:00 und 13:00-15:30 Uhr
Mittwoch von 8:30-12:00 und 13:00-15:30 Uhr

Um längere Wartezeiten auszuschließen, ist eine vorherige 
rechtzeitige Terminanfrage erforderlich. Die Terminvergabe 
erfolgt telefonisch beim Landratsamt Miltenberg, jeweils montags 
bis mittwochs von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr, donnerstags von 
7:30 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 7:30 Uhr bis 13.00 Uhr 
unter der Tel.-Nr. 09371/501152. 

Die Renten-
sprechtage

Volkshochschule: „Gesellschaft & Leben“
Im Herbst aktiv durchstarten mit den Seminaren im Bereich „Ge-
sellschaft & Leben“. Die Seminare bieten Ihnen die Möglichkeit der 
persönlichen Weiterentwicklung.

Folgende Angebote sind noch buchbar:
A 120   Entdecke Deine acht Super-Ressourcen
 Dienstag / 11.10.2022 / 19.00 – 21.30 Uhr / 
 Erlenbach / Dozentin: Gabriele Schmidt

A 121   Be happy! Einfach glücklich sein
 Donnerstag / 20.10.2022 / 19.00 – 21.30 Uhr / 
 Erlenbach / Dozentin: Gabriele Schmidt

A 140 Ordnung macht glücklich
 Samstag / 12. + 19.11.2022 / 10.45 – 14.15 Uhr / 
 Erlenbach / Dozentin: Eva Englert

Anmeldungen und weitere Informationen zum Semesterprogramm 
sind in der VHS-Geschäftsstelle unter 09372/1359279 erhältlich 
oder auf unsere Homepage
www.vhs-erlenbach.de

vhs  aktuell
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Unternehmersprechtag in der ZENTEC GmbH -
Unterstützung für Existenzgründer und den Mittelstand
Die Wirtschaftsexperten der AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. bieten 
Existenzgründer:innen und mittelständischen Unternehmen eine 
honorarfreie Beratung an. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen 
u. a.: Planung- und Finanzierung, Rechnungswesen, Optimierung 
von Organisationsabläufen, Produktion, Vertrieb und Marketing 
sowie Personalwesen, Aus- und Weiterbildung. Auch die Exis-
tenzsicherung und die Unternehmensnachfolge sind Themen der 
Sprechtage. Die jeweils 45-minütigen Beratungsgespräche finden 
vormittags statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aktivsenioren.de.
Nächster Termin ist am 19.10.2022 in der ZENTEC GmbH 
in Großwallstadt. 
Anmeldung unter www.zentec.de/veranstaltungen - 
Anmeldeschluss ist am 17.10.2022.

Kontakt: Vanessa Scheyk, Telefon 06022 / 26 -1110, 
anmeldung@zentec.de

1. GründerinnenTalk am Bayerischen Untermain in Obernburg

Um die gezielte Vernetzung von Gründerinnen und Unternehmerin-
nen zu unterstützen, planen die Gründungsakteure am Bayerischen 
Untermain mit dem GründerinnenTalk ein neues Veranstaltungs-
format:
Der 1. Gründerinnentalk findet am 13. Oktober 2022, von 16:00 – 
18:00 Uhr in der Eventscheune von Creativ, Lindenstraße 9 in 63875 
Obernburg, statt. Die Veranstaltung wendet sich an alle Frauen, die 
sich selbstständig machen möchten oder bereits gemacht haben – 
branchenunabhängig. Die Teilnahme ist kostenfrei.
In entspannter Atmosphäre bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich 
mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe auszutauschen, neue Kontakte 
zu knüpfen und gemeinsame Synergien zu schaffen. Kommen Sie 
außerdem ins Gespräch mit den wichtigsten Netzwerkpartnern der 
Region Bayerischer Untermain.

Anmeldung unter www.zentec.de/veranstaltungen - 
Anmeldeschluss ist am 11.10.2022.
Kontakt: Vanessa Scheyk, Telefon: 06022 / 26 -1110, 
anmeldung@zentec.de

ZENTEC
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HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREN
GOTTESDIENSTEN
Fr 07.10 Gedenktag Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz
 17:00 Weg-Gottesdienst Erstkommunion 2023 
  „Ich bin getauft“

Sa 08.10 Samstag der 27. Woche im Jahreskreis
 13:00 Pfarrer: Trauung Carmen Heider & Alexander  
  Ruppert (St. Peter u. Paul, Erlenbach)
 17:30 Pfarrer: Messfeier in der Krankenhauskapelle 
  Erlenbach

So 09.10 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
 10:30 Messfeier, mitgestaltet vom Erstkommunionkurs  
  2023 „Ich will ein Freund Jesu sein“
 18:00 Oktober-Rosenkranz-Andacht

Mo 10.10 Montag der 28. Woche im Jahreskreis
 10:00 Messfeier in der Seniorenresidenz Wörth

Do 13.10 Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis
 19:00 Messfeier
  Gebetsbitten: Für verstorbene Angehörige
  Zum 1. Todestag von Johannes Mack und 
  verstorbene Angehörige der Familien Mack, 
  Herrmann und Olt

Sa 15.10 Hl. Theresia von Jesus (von Àvila)
 17:30 Pfarrer: Messfeier in der Krankenhauskapelle 
  Erlenbach

So 16.10 29. SONNTAG IM JAHRESKREIS
 10:30 Messfeier
  Gebetsbitten: Horst und Christine Selch und  
  Magda Imhof
 18:00 Oktober-Rosenkranz-Andacht

Do 20.10 Hl. Wendelin
 19:00 Messfeier
  Gebetsbitten: Für die armen Seelen
  Heini Krug

Jetzt kommt die kalte und dunkle Jahreszeit – in viele Häuser und 
Wohnungen – und auch in unsere Pfarrkirche. Gas und Strom: 
kaum noch bezahlbar. Da heißt es: Sparen, viel sparen. Wie manche 
Zimmer in der Wohnung, so wird auch unsere Kirche kälter bleiben. 
Mit vielen kleinen und großen Maßnahmen zahlen wir einen Preis 
dafür, dass wir uns gegen furchtbare Gewalt aus Russland wehren – 
für die Freiheit, bei uns und bei anderen.

Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus 
Wörth

Gottesdienste
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Beten kann man auch im Kalten. Und vielleicht wird einem beim 
intensiven gemeinschaftlichen Gebet sogar etwas wärmer. Denn als 
unsere St.-Nikolaus-Kirche gebaut wurde, gab es keine Heizung – 
die kam erst viele Jahrzehnte später. Und beim Beten geht es ja 
auch nicht um kalte und lange Sätze, sondern um das Herz. Nicht 
„plappern“, sondern einfach sagen: „Vater unser im Himmel“. Und 
für die Freiheit vielleicht auch: „Dein Wille geschehe – wie im Him-
mel, so auf Erden“. Denn Gott hat alle Menschen als sein Ebenbild 
mit einem freien Willen zum Guten geschaffen.
Pfarrer Wolfgang Schultheis

Newsletter - Pfarrei St. Nikolaus                                                                                      
Falls Sie Interesse haben, schreiben Sie eine Mail an: newsletter@
nikolaus-woerth.de um sich in den Verteiler aufnehmen zu lassen. 

Pfarramt St. Nikolaus
Telefon: 94 13 87 – Fax: 94 10 87 – 
E-Mail: pfarramt@nikolaus-woerth.de
Öffnungszeiten wegen der Corona-Pandemie weiterhin nur telefo-
nisch:
Dienstag von 16:30 – 18:30 Uhr und Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Klingenberg
Pfarrerin Dr. Iris Kreile: Tel: 0160/ 5 91 04 19 – Montag freier Tag
E-Mail: iris.kreile@elkb.de
Pfarramtssekretärin Birgit Bonn: Tel: 09372/ 29 29 – Mi., Do. von 
9:00 Uhr - 12:00 Uhr
E-Mail:  pfarramt.klingenberg-woerth@elkb.de

Gottesdienste

Sonntag, 9. Oktober – 17. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Wendelinus-Kapelle in Wörth
10:30 Uhr  Gottesdienst im Pfarrgarten der Trinitatis-Kirche  
  in Klingenberg

Sonntag, 16. Oktober – 18. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst im Pfarrgarten der 
  Trinitatis-Kirche in Klingenberg

Sonntag, 23. Oktober – 19. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Wendelinus-Kapelle in Wörth
10:30 Uhr  Gottesdienst im Pfarrgarten der Trinitatis-Kirche  
  in Klingenberg

Bei Regen feiern wir den Gottesdienst in der Kirche. Die Mas-
kenpflicht besteht hier nicht mehr, zum Selbstschutz empfehlen 
wir jedoch das Tragen einer FFP2 Maske.

Evang.-Luth. 
Trinitatis-
Gem. Klingen-
berg-Wörth

Gottesdienste
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Achtung Terminänderung Rückenwindgottesdienst:
Der für den 23. Oktober geplante Rückenwindgottesdienst musste 
auf den 6. November verschoben werden. 

Weitere Angebote:
Kirchenvorstandssitzung 
Der Kirchenvorstand Klingenberg-Wörth trifft sich zur Sitzung am 
Mittwoch, den 12. Oktober um 19:00 Uhr im Gemeindehaus in 
Klingenberg. 

Orgeljubiläum - 20 Jahre Klop-Orgel 
in der Trinitatis-Kirche in Klingenberg
Das ist ein Grund zu Feiern. Deshalb werden im Oktober 3 Konzerte 
stattfinden, die uns die Möglichkeit geben, den feinen und deli-
katen Klang unserer Orgel noch intensiver als sonst zu genießen. 
Dazu konnten wir hervorragende Musiker gewinnen, die sowohl die 
klangliche Vielfalt, als auch die Eigenart unserer Orgel zu Gehör 
bringen werden. Darauf dürfen wir uns freuen. 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.
Beginn:
Sonntag, 16. Oktober um 17 Uhr - Johannes Kaußler – Orgel
Johannes Kaußler, der sowohl an der Akademie für Alte Musik Bre-
men bei Harald Vogel als auch an der Hochschule Kirchenmusik 
studierte, bietet ein festliches Programm großer Bachscher Orgel-
werke. Mit den berühmten Praeludien, Fugen, Toccaten und Fanta-
sien hat Bach Maßstäbe an Ausdruckskraft hinterlassen, denen sich 
Organisten wie Orgeln aller nachfolgenden Epochen bis heute stel-
len mussten. Bach rechnet nicht so sehr mit einem bestimmten Stil, 
den Spieler und Instrument treffen müssen, als vielmehr mit einer 
charaktervollen Vielfalt und Lebendigkeit der Darstellung. Daher 
eignet sich Bach immer besonders, die Flexibilität und Universalität 
einer Orgel unter Beweis zu stellen.
Weitere Termine: 
23. Oktober: Christoph-Emanuel Seitz/ Orgel
30. Oktober: Anna-Lucia Leone/ Gesang, Peter Schäfer/Orgel

•	 Unsere	Trinitatis-Kirche	ist	von	9	bis	17	Uhr	geöffnet.	
 Wir laden ein zum Besuch und zum stillen Gebet.
•	 Weitere	und	jederzeit	aktuelle	Infos	erhalten	Sie	über	
 unsere Homepage:  
 www.klingenberg-woerth-evangelisch.de
•	 Für	ein	Gespräch	ist	Pfarrerin	Kreile	für	Sie	da.	
 Rufen Sie einfach an, entweder im Pfarramt oder mobil   
 (0160-5910419)
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1. Mannschaft:
Hier unsere Spieltermine:
9.10.22 15 Uhr SG Eichelsbach/Sommerau – FSV Wörth
16.10.22 15 Uhr FSV Wörth – SG Stadt-/Dorfprozelten
23.10.22 15 Uhr FC Bürgstadt – FSV Wörth
30.10.22 15 Uhr FSV - VfL Mönchberg
6.11.22 14 Uhr FSV – SV Richelbach 

Generalversammlung 2022:
Unsere Generalversammlung findet am Freitag, den 21. Oktober 
2022 um 20.00 Uhr im Sportheim am Reifenberg statt.
Tagesordnung:
1.   Begrüßung 
2.   Totengedenken 
3.   Ehrungen 
4.   Berichte der Vorstandschaft (Vorstand Sport) 
5.   Kassenbericht 
6.   Bericht der Kassenprüfer 
7.   Berichte aus den Abteilungen (Alte Herren, Jugend, Damen), 
8.   Satzungsänderung lt. Aushang im Sportheim 
9.   Neuwahlen (Vorstand Finanzen, Vereinsmanager, Jugendleiter) 
10. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
11. Wünsche und Anträge/Sonstiges
Wir bitten um und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen unserer 
Mitglieder.

Kerb 2022:
Vielen Dank an alle Helfer, egal ob Organisatoren, Vorbereiter, Mit-
denker, Bänkeaufsteller, Bierausschenker, Weinmischer, Abrechner, 
Abschließer, Fässerschlepper, Spüler… Ohne euch wäre es nicht ge-
gangen! DANKESCHÖN!
Danke natürlich auch an all unsere Gäste, die auch bei kaltem Wet-
ter unseren Stand besucht haben und so zum guten Gelingen bei-
getragen haben! 

FSV Wörth

Trainingsplan
Endlich ist es so weit! Auf unserer Homepage www.tv04-woerth.de 
findet ihr unter SPORTPROGRAMM unseren aktuellen Trainings-
plan. Wir freuen uns auf euch!

TV 04 Wörth
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Musikverein 
Wörth am Main
e.V.

Einladung zu unserer Serenade - Herbsttöne
Passend zum Herbstbeginn laden wir euch auch dieses Jahr wieder 
herzlich zu unserer Serenade „Herbsttöne“ am Sonntag, den 09. 
Oktober, ab 15:00 Uhr auf der Schlosswiese ein.
In gemütlicher Atmosphäre spielt für euch die Bläserklasse Wörth 
und das Schülerorchester Wörth unter der Leitung von Sebastian 
Helm-Goldschmidt. Außerdem haben die Wörther Blasmusik und 
der Musikverein Laudenbach unter der Leitung von Erich Rachor 
ihre Kräfte vereint und freuen sich ihren ersten gemeinsamen Auf-
tritt auf der Serenade zu haben.
Für ausreichend Getränke ist gesorgt.
Bei Regen geben wir einen Ausweichtermin bekannt.
Mehr Infos gibt es auf www.musikverein-woerth.de oder unserer 
Facebook-Seite-

Köln, Göteborg, Andalusien
11.11.2022 Karnevalsaison-Eröffnung Köln, F 31,31 Euro
25. – 27.11.2022 Skandinaviens größter und schönster Weihnachts-
markt Liseberg in Göteborg, 398,00 Euro für F, HP, Nachtfähren, 
Eintr. Liseberg, Stadtrundfahrt Göteborg  
17. – 24.02.2023 Andalusien, ab 1208 Euro für Flug Frankfurt – 
Malaga, HP, Ganztagesausflüge Granada (Eintr. Alhambra u. Gene-
ralife), Sevilla, Ronda mit Weinprobe, Cordoba (Eintr. Mezquita-Ka-
thedrale), Gibraltar mit Affenfelsen, Halbtagesausflug Malaga
Auskunft und Anmeldung bei Viola Fella, Beethovenstr. 2a, Tel. 
4766 oder bei Rainer Schusser, Beethovenstr. 18, Tel. 72502, mobil 
0176/46525237,  e-mail info@freizeitclub-mil.de 

Freizeitclub 
Kreis  
Miltenberg e.V. 

Einladung aller Bürger unter Beachtung der aktuell geltenden 
Vorschriften in „Corona-Zeiten“ zur „Hedwigsmesse 2022“
Der Bund der Vertriebenen, BdV-Kreisverband Miltenberg, das heißt 
die Landsmannschaft Schlesien und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft, lädt alle Gläubigen am Untermain zur traditionellen 
Hedwigsmesse der Vertriebenen am 16. Oktober 2022 um 10:00 
Uhr herzlich ein. Den festlichen Gottesdienst zelebriert Herr Pfarrer 
Kraft in der Pfarrkirche St. Peter und Paul zu Erlenbach. Das Sude-
tendeutsche Orchester mit Klaus Ottenbreit an der Orgel gestaltet 
den Gottesdienst musikalisch u.a. mit dem „Hedwigslied“ und Lie-
dern aus dem „Gotteslob“.

 

BUND DER 
VERTRIEBENEN, 
Kreisverband 
Miltenberg
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Die gesamte Bevölkerung ist zu diesem festlichen Gottesdienst 
herzlich eingeladen, der zu Ehren der Heiligen Hedwig begangen 
wird. Hedwig stammte aus der bayerischen Herzogsfamilie derer 
von Andechs und lebte in Schlesien im „hohen Mittelalters“, das 
voller Glanz und Dämonie war und manchen Zeitgenossen als Vor-
spiel des apokalyptischen Endes erschien. Zu Lebenszeiten Hedwigs 
gab es 11 Päpste und 2 Gegenpäpste, 4 Kaiser und einen unge-
krönten, es fanden 2 Kreuzzüge und 2 große Konzile statt. Für 
Schlesien und seine Bewohner wirkte sie überaus segensreich und 
galt schon zu Lebzeiten als Vorbild und Heilige. Sie gilt als Patronin 
aller Vertriebenen.

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Ch. K. Kuznik                                                                                               
BdV-Kreisvorsitzender
Kreisvorsitzender Landsmannschaft Schlesien

VdK Bayern
der 
Sozialverband
Ortsverband 
Wörth

Herzliche Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 
des VdK-Ortsverbandes Wörth, Dienstag, 25.10.2022
in der Güterhalle der Fam. Spall, Beginn: 18.30 Uhr
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Ortsvorstand - Eröffnung
2. Rückblick 
3. Bildung Wahlausschuss
4. Neuwahlen von Vorstand, Schriftführer, Kassier, Beirat, etc.
5. Wünsche und Anträge
6. Verschiedenes
Es geht um den Fortbestand des Ortsverbandes!

Bitte melden Sie sich zur Versammlung an, unter der 
Telefon-Nr. 5410

Alle Klassenkameradinnen und –kameraden sind sehr herzlich zu 
unserem nächsten Klassenstammtisch am Freitag, 7. Oktober 2022, 
ab 19.30 Uhr in die Goldene Krone,  Wörth, Landstraße, eingeladen. 

Klassenstammtisch am Montag, 17. Oktober um 18 Uhr bei Ivan im 
DJK Ratskeller.

Nach langer Corona-Pause herzliche Einladung zu einem Wiederse-
hen mit Partnerinnen und Partner sowie Angehörige am Donners-
tag, 13. Oktober 2022 um 17.00 Uhr im DJK-Ratskeller.

Jahrgang 
1948/1949

Schuljahrgang 
1955/56

Jahrgang 
1936/37
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NOTDIENSTE
Ärztlicher Notdienst

Notfalldienst
Fr ab 13 Uhr bis Mo 8 Uhr und Mi 13 Uhr bis Do 8 Uhr ...... 116 117
Feuerwehr und Rettungsdienst ................................................. 112
Hotline Kinderarzttermine im Landkreis Miltenberg ............ 09 21 / 78 77 65 55 024

Zahnärztlicher Notdienst
Ab sofort finden Sie den aktuellen Notdienst auf der Homepage
www.notdienst-zahn.de                
Wegen dem langen Aktualitätszeitraum von 14 Tagen und dem häufigen Tausch der 
Notdienste werden an dieser Stelle keine Rufnummern veröffentlicht.

Notdienst der Apotheke / Acil Servis Eczanesi
Notdienst-Hotline ...................................................................... 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent/Min) oder unter www.aponet.de

Tierärztliche Rufbereitschaft
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php       Tel.  09372/9407871

SERVICENUMMERN
Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige

Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371 / 6694920,
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr und Mo. + Di. 14 - 16 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg,. Zentrale Tel.-Nr. 09371 6694920
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr und Mi. 14 - 16 Uhr.
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freunden
Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder-
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung EUTB
Unterstützt und berät alle Menschen, die von Behinderung bedroht oder betroffen
sind, sowie deren Angehörige kostenlos in allen Fragen zur Rehabilitation und Teil-
habe. Brückenstraße 17, 63897 Miltenberg, Tel. 09371 9493487, Frau Laumeister:
diana.laumeister@awo-unterfranken.de, www.teilhabeberatung.de
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Fotos: Tanja Spieler, Druckerei Tübel

Wörther Kerb 
2022
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Pflege-Aktion
von 6. Oktober bis 15. Oktober 2022

20% Rabatt
auf dekorative Kosmetik

z.B. Make up, Wimperntusche von 
Lancome, Braukmann und

 Annemarie Börlind 
  (nicht auf reduzierte Ware), haushaltsübliche Menge

20% Rabatt
auf Gesichtspflege-Produkte

von Lancome, Declare, Börlind,

 Lancaster, Marbert, Braukmann

 (nicht auf reduzierte Ware), haushaltsübliche Menge

Parfümerie   KAUP   Drogerie
Fachberatung und freundlicher Service

 WÖRTH/Main • Weberstraße 1a • Telefon 0 93 72 94 45 87
 Stadtmitte, neben Gasthaus „Goldene Krone“   www.parfuemerie-kaup.de

 

Qualität zahlt sich aus!

Johannes Eckert 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister  
Weberstraße 24, 63939 Wörth / Main 
Tel. 0 93 72 / 94 42 73 - Fax 94 42 75 
Mobil: 0171 - 602 75 28 
eckertjohannes@web.de - www.fliesen-eckert.eu

JOHANNES 
ECKERT

Wir bieten Ihnen:
	qualifizierte Beratung und Ausführung
	Altbausanierung von A - Z
	Fliesenverlegung in allen Stilrichtungen

NEU:
		nahezu fugenlose LifeStyleBoard 

Wandverkleidungen
		Lieferung von Duschkabinen  

auf Maß
			und vieles mehr
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Baugrundstück 
in Wörth dringend gesucht!

Sie haben ein Baugrundstück ab 500 qm 
übrig oder kennen jemanden, der mit dem 
Gedanken spielt, seines zu verkaufen?
Wir sind Ihr Käufer! In Wörth ansässige, 
solvente Familie mit 3 Kindern träumt vom 
Eigenheim. Wir möchten unsere Kinder 
nicht Freunden, Schule, KiTa und ihrem 
gesamten Lebensmittelpunkt entziehen.
Wir freuen uns 
über seriöse Angebote an:
Jennifer und Sascha Fischer
Telefon: 01 71 / 6 53 19 00
E-Mail: Jenny.fi scher3@gmx.de

DANKSAGUNG

Melitta Dechent
Herzlichen Dank allen, für die Anteilnahme zum Tode unserer Mutter, 
Oma und Uroma Melitta Dechent. Wir danken allen, die ihr im Leben 

ihre Zuneigung und Freundschaft schenkten und uns in 
stiller Verbundenheit ihre Anteilnahme erwiesen haben.  

Im Namen aller Angehörigen:
Renate Stroh und Familie,

Hans-Otto Dechent und Familie
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Qualifizierte 
Steuerfachkraft

oder Finanz- und
 Lohnbuchhalter

in Vollzeit oder Teilzeit w/m/d
für Steuerkanzlei in Leidersbach,

OT Roßbach gesucht.

Tobias & Nebel
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co.KG
Bayernstr. 1, 63849 Leidersbach
Tel. 06092 / 8229790
E-mail: info@tobias-nebel.com
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www.ottosauerwein.de

e.K.

Keltenstraße 1 a • 63939 Wörth • Telefon 09372-5922

Unsere Ö� nungszeiten:
Mo.- Fr..    08:00 - 12:30 Uhr 

13:30 - 18:00 Uhr
Sa.:  09:00 - 13:00 Uhr

Unser hochquali� ziertes und motiviertes Team berät Sie gern.

Wir freuen uns auf Ihren persönlichen Besuch oder Ihren Anruf 
Ihr COPARTS Plus System Partner

©
 h

an
se

nw
er

b
un

g
.d

e

Abgelaufener 
Kfz-Verbandskasten?
Überprüfen Sie regelmäßig das Ablaufdatum 
Ihres Verbandskastens/-tasche:

   Verbandstasche schwarz nach DIN 13164
statt 9,90 € im Oktober für  nur 7,50 €
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Oktober
fest

c a r e
gemeinnützige GmbH

Wir feiern Oktoberfest
und Sie sind eingeladen!

Freitag, 28. Oktober 2022
ab 16.00 Uhr

Wo? Hier:  
AWO Tagespflege Wörth am Main
Münchner Straße 4 | Wörth a.M.
www.tagespflege-woerth.de

Oktob
erfe
st

Ein Freigetränk bei 

Erscheinen in Tracht!

 live Oktoberfestmusik
 tierische Unterhaltung
 bayrische Schmankerl

info@silencio.bio

www.silencio.bio

| Sandra BerningerILENCIOS

Mut und Angst haben 

etwas Gemeinsames:

sie sind ansteckend.

Deutsches Sprichwort
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Ab sofort Lieferservice!
Ab Oktober, den 3. 10. 2022, von Montag bis Freitag 
von 11.00 bis 14.30 Uhr wechselndes Stammessen. 

Suppen mit indischem Brot ab 4,50 €, 
indische Spezialitäten ab 7,90 €.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und Ihren Besuch!
Eure Familie Kandiyal

Mother India – Indisches Restaurant Orig. Tandoori Cuisine,
63911 Klingenberg, Hofstraße 1, Tel. 0 93 72 / 1 34 47 44

Öffnungszeiten: 11.00 bis 14.30 Uhr, 17.00 bis 22.30 Uhr

 Schork Klemens             -Betrieb

 

Ab Lager:

Mineralbeton, 
Gabionen-

schotter,
Sand, Splitt, 

Kies- Kanal- u. Wasseranschlüsse 
- Gebäudeabdichtungen
- Gestaltung von Außenanlagen
- Gitterkorbsysteme (Steinkörbe) Zink-Aluminium:
   für den individuellen Einsatz:

         > Hangsicherung
         > Sichtschutz
         > Grundstücksbegrenzung
         > Möbel für Haus und Garten,
            z. B. Sitzgarnituren, Grill, Pavillonsysteme etc.

Notdienst bei Kanal- u. Wasserrohrbruch
Notfalltelefon 0171 31 52 47 9

       Bahnstr. 6 a, 63939 Wörth                                          Tel. 09372/71938                                   

_____________________________________________
Materialabholung:

7.30-8.00 Uhr und ab 16.30 Uhr
Sa. 8.00-12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Absprache!

Vielfältige 

Befüllungsmöglichkeiten

Sie finden unser Materiallager in der: 
Dr. Konrad-Wiegand-Str. 12 in 63939 Wörth
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Ab Lager:
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Materialabholung:

7.30-8.00 Uhr und ab 16.30 Uhr
Sa. 8.00-12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Absprache!

Vielfältige 

Befüllungsmöglichkeiten

Sie finden unser Materiallager in der: 
Dr. Konrad-Wiegand-Str. 12 in 63939 Wörth

› Kanal- und Wasseranschlüsse 
› Gebäudeabdichtungen 
› Gestaltung von Außenanlagen 
› Gitterkorbsysteme (Steinkörbe) Zink-Aluminium:    
   
   Für den individuellen Einsatz:

› Hangsicherung 
› Sichtschutz 
› Grundstückbegrenzung 
› Möbel für Haus und Garten  
  z.B. Sitzgarnituren, Grill, Pavillonsysteme etc.

 
Ab Lager: 

Mineralbeton, 
Gabionen- 
schotter, 

Sand, Splitt,  
Kies

Sie finden unser Materiallager in der: 
Dr. Konrad-Wiegand-Str. 12 in 63939 Wörth

Materialabholung: 
7.30 - 8.00 Uhr und ab 16.30 Uhr 

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Absprache!

Vielfältige  

Befüllungsmöglichkeiten
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